
 
 

 

 

RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft 
Ordentliche Hauptversammlung am 27. Mai 2026 

Widerruf der Vollmacht 

 
zu Anmeldebestätigung Nummer      __________ 
 

über ___________ Stückaktien der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft. 

 
Ich/Wir _______________________________________ widerrufe(n) hiermit die von mir/uns  
  Nachname, Vorname bzw. Firma 

am __________________ 2026 an 

 die von der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
Frau Dagmar Oldenburg und Herrn Norman Dittes, jeweils geschäftsansässig in Bad Neustadt a. d. 
Saale, 

 
 einen bevollmächtigten Dritten, nämlich  

Frau/Herrn/Firma ______________________________________________________ 
 Nachname, Vorname bzw. Firma 

  ______________________________________________________ 
 Ort 

erteilte Vollmacht, mich/uns in der auf den 27. Mai 2026 einberufenen Hauptversammlung der  
RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht für die Aktien, für die die oben 
genannte Anmeldebestätigung ausgestellt wurde, für mich/uns auszuüben. Ich/wir weise(n) den/die 
bisher Bevollmächtige/n darauf hin, dass er/sie die ggf. von mir/uns weitergegebenen individuellen Zu-
gangsdaten zum InvestorPortal der Gesellschaft nicht verwenden darf. 

 

_______________________________________________________________ 
Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung 

Hinweise: 

− Der Widerruf der Vollmacht bedarf der Textform (§ 126b BGB). Intermediäre (z.B. Kreditinstitute), Aktionärsver-
einigungen, Stimmrechtsberater oder sonstige geschäftsmäßige Handelnde nach § 135 Abs. 8 AktG können für 
ihre eigene Bevollmächtigung bzw. deren Widerruf abweichende Regelungen für die Form vorsehen. Die Aktio-
näre werden gebeten, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen der Form abzustim-
men. 

− Der Widerruf einer den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern erteilten Vollmacht muss per Post 
oder E-Mail bis zum 26. Mai 2026 um 18:00 Uhr MESZ (eingehend) an u. g. Adresse übermittelt werden. Über 
das InvestorPortal unter https://www.rhoen-klinikum-ag.com/hv kann ein Widerruf der Vollmacht an die Stimm-
rechtsvertreter auch noch in der virtuellen Hauptversammlung am 27. Mai 2026 bis zu dem vom Versamm-
lungsleiter im Rahmen des Abstimmungsvorgangs festgelegten Zeitpunkt übermittelt werden. 

− Die einem Dritten erteilte Vollmacht können Sie durch Erklärung gegenüber dem von Ihnen bevollmächtigten 
Dritten oder gegenüber der Gesellschaft widerrufen. Falls Sie den Widerruf gegenüber der Gesellschaft erklären, 
muss der Widerruf per Post oder E-Mail bis zum 26. Mai 2026 um 18:00 Uhr MESZ (eingehend) an u. g. Adresse 
übermittelt werden. Über das InvestorPortal unter https://www.rhoen-klinikum-ag.com/hv kann ein Widerruf der 
Vollmacht an einen Dritten auch noch in der virtuellen Hauptversammlung am 27. Mai 2026 übermittelt werden. 

Der zuletzt zugegangene, fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich. 
 
RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, c/o Computershare Operations Center, 80249 München; oder  
per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 
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